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Neben der historischen Entwicklung finden 
Sie eine aktuelle Darstellung von Struktur, 
Leistung und möglicher Entwicklung in der 
ambulanten und stationären Versorgung.
Neu in der 5. Auflage:
 Pflege im Gesundheitswesen
 Hospiz und palliative Versorgung
 Patient im Gesundheitswesen

5. völlig überarbeitete und erweiterte Auflage 2011
ca. 430 Seiten, ca. 70 Abb., ca. 60 Tabellen, 
ISBN 978-3-7691-3433-9

broschiert ca. € 49,95
Erscheinungstermin: voraussichtlich 4. Quartal 2011

Die Deutschen Kodierrichtlinien 2011 – 
zielgruppengerecht kommentiert

 Praxisorientierte Tipps und Beispiele
 Schulungsmaterialien, wie Übersichten, 

Flussdiagramme, Tabellen und 
Abbildungen

 Kompetente Autoren, die im 
Krankenhaus arbeiten, ärztliche 
Mitarbeiter schulen und umfang -
reiche Seminarerfahrung haben

9. aktualisierte Auflage 2011
418 Seiten, 31 Abb., 45 Tabellen,
ISBN 978-3-7691-3479-7

broschiert € 49,95 
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● aktuell ● kritisch ● unabhängig ● anzeigenfrei ● international

Sehr geehrte Damen und Herren!Wir freuen uns, Sie als ’steuertip’-Abonnenten heute exklusiv über wichtige Interna aus der Finanzver-

waltung informieren zu können. Anfang Oktober sind nämlich bundesweit die Sachgebietsleiter in den

Finanzämtern über die zweite Stufe des bundeseinheitlichen Risikomanagementsystems (RMS) der

Finanzverwaltung unterrichtet worden (verwaltungsintern wird das Projekt „RMS

Veranlagung 2.0“ genannt). Der Hintergrund: Bereits in der ’steuertip’-Beilage

26/2007 hatten wir unter der Überschrift „Profitieren Sie vom Chaos in den Finanzäm-

tern“ aufgedeckt, wie dramatisch die Arbeitsüberlastung in der Finanzverwaltung ist. Einem Ein-

kommensteuer-Sachbearbeiter stehen für die Komplettbearbeitung eines Steuerfalls durchschnittlich

gerade einmal etwa 20 Minuten zur Verfügung. Steuererklärungen werden daher schon lange nicht

mehr intensiv geprüft. Dem Sachbearbeiter bleibt gar nichts anderes übrig, als die Angaben der Erklä-

rung überwiegend zu übernehmen und abzuhaken. Doch was bedeutet das konkret?
Risikomanagement der Finanzämter: Neue Geheiminfos!

Die Idealvorstellung ist, daß nur noch die Erklärungen geprüft werden, bei denen voraussichtlich etwas

zu holen ist. Mit Hilfe eines Computerprogramms werden daher anhand eines Kriterienkatalogs alle

Steuererklärungen auf ihr sog. Steuerrisiko überprüft. Bei risikoarmen Fällen wird automatisch ein

Steuerbescheid erlassen. Die risikobehafteten Erklärungen werden mit einem Hinweis auf die jeweils

auffälligen Sachverhalte dem zuständigen Bearbeiter der Veranlagungsstelle zur weiteren Prüfung und

abschließenden Erledigung zugeleitet. Um Basisdaten für die elektronische Rasterung zu erhalten, hat

das Bundesfinanzministerium in den letzten Jahren viele Steuervordrucke mit zusätzlichen Kennzif-

fern versehen. So zum Beispiel die Anlage EÜR (Einnahmen-Überschuß-Rechnung) und die Anlage V

(für Vermietungseinkünfte). Jetzt soll der nächste Schritt in Angriff genommen werden: Die maschinelle

Auswertung der Kennziffern.Der Fiskus hat naturgemäß kein Interesse daran, öffentlich zu machen, in welchen Fällen Steuererklä-

rungen nicht mehr vom Sachbearbeiter persönlich geprüft, sondern einfach nur durchgewunken wer-

den. Welche Merkmale dazu führen, daß eine Steuererklärung als prüfungswürdig eingestuft wird,

wird von der Steuerverwaltung aus nachvollziehbaren Gründen als streng geheime Kommandosache

gehandelt. Offensichtlich ist die Angst groß, daß sich faktisch Freigrenzen bilden. Nach dem Motto:

Wird publik, daß der Sachbearbeiter bei den Vermietungseinkünften sonstige Werbungskosten bis zu

1.000 € je Mietobjekt ohnehin nicht prüft, dann werden viele Hauseigentümer kurzerhand diesen Be-

trag ansetzen, sofern die tatsächlichen Aufwendungen geringer sind.
Unser Tip: Die automatisierte Risikoeinstufung eröffnet neue Chancen. Wer die Kriterien für einen

risikoarmen Fall erfüllt, kann ziemlich sicher sein, daß seine Steuererklärung nicht auf dem Bild-

schirm des Sachbearbeiters landet. Deshalb ist es kein Wunder, daß der Startschuß für das Projekt

„RMS Veranlagung 2.0“ nicht an die große Glocke gehängt wurde. Dank unserer exzellenten Kontakte

ist es uns aber gelungen, zahlreiche Einzelheiten in Erfahrung zu bringen. Insbesondere liegt uns die

sog. Startverfügung einer Oberfinanzdirektion vor, in der die neue Vorgehensweise detailliert be-

schrieben wird. In den kommenden Wochen werden wir für Waffengleichheit sorgen und Sie als

Finanzverwaltung
intern

Risikomanagementsystem (RMS)
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Schöne neue Steuervollzugswelt

Über Bundesverwaltung, Risikomanagement und Compliance-Strategie

– Professor Dr. Klaus Tipke, Köln –

1. Bundes- statt 16 Landessteuerverwaltungen?

Das Bundesfinanzministerium strebt für die Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer und die

Umsatzsteuer den Steuervollzug durch die Bundesfinanzverwaltung statt durch Landesfinanz-

verwaltungen an. Das wäre ein folgerichtiger Schritt. G
esetze, die bundesweit gelten, können von

16 Bundesländern nicht gleichmäßig vollzogen werden. Daher wollten die ’Väter des Grundgeset-

zes’ die Reichsfinanzverwaltung als Bundesfinanzverwaltung fortführen. Jedoch scheiterte das am

Veto der westlichen Besatzungsmächte. So kam es zu dem noch heute bestehenden Zustand der

dominierenden Länderfinanzverwaltungen. Namhafte Fachleute kritisierten diesen Zustand in

den 1950er Jahren als ’indiskutable Kompromisslösung’, als ’unglückliche Zwitterlösung’, als ’ech-

ten Wechselbalg’, als ’Zustand der Zerrissenheit’, als ’unglückliche Lösung’, als ’von Besatzungs-

kobolden untergeschobenes hässliches Kind des Föderalismus’.

Die Bundesrepublik ist längst souverän und könnte folgerichtig handeln. Aber die Länder-Minis-

terpräsidenten und -Finanzminister mit ihren Stäben von Ministerialbeamten sitzen längst fest in

ihren Sesseln und werden nicht müde, die Vorteile des Föderalismus herauszukehren – bis hin

zur Heimatliebe. Nur geht es in Wirklichkeit um Machtinteressen. Dächten die Föderalisten folge-

richtig, so müssten sie für die Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer und die Umsatzsteuer

Landesgesetze fordern; das würde zum Vollzug durch Landesbehörden passen.

Allerdings haben Bund und Länder 1970 – ungeachtet der Verfassung – ein Abkommen geschlos-

sen: Danach sorgen zahlreiche Bund-Länder-Gremien dafür, dass Richtlinien und sonstige Ver-

waltungsvorschriften, Steuererklärungsformulare mit Erläuterungen und Broschüren einheitlich

verfasst für das Bundesgebiet gelten. Dennoch klagen Bundesfinanzministerium und Bundesrech-

nungshof (als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit der Verwaltung) über landesunterschied-

liche Vollzugseffizienz, verursacht z.B. durch unterschiedliche Vollzugspersonaldichte, die sich

nicht zuletzt in der unterschiedlichen Außenprüfungsdichte bemerkbar macht. Die ständige Mit-

sprache der Länder wird als unnötig zeit- und kostenaufwendig bezeichnet. Der Föderalismus

mag viele Vorzüge haben: Das Auseinanderfallen von Gesetzgeb
ungsh

oheit und Gesetzesvollz
ugs-

hoheit ist eindeutig ein Nachteil. Stutzig macht mich, dass das Bundesfinanzministerium eine

bundeseinheitliche Verwaltungsstrategie anwenden möchte. Es verschweigt aber das Ziel dieser

Strategie. Die Länder mit ihren ’Landesfürsten’ werden aber vermutlich die notwendige Grund-

gesetzänderung zu verhindern wissen.

Zu den Besonderheiten des� ��������	
�
gehört es seit nunmehr 40 Jahren, immer
wieder auch einen Blick hinter die Kulis-
sen der Finanzverwaltung zu werfen und
die Leser über Interna aus dem Behörden-
alltag zu informieren. Im Mittelpunkt steht
dabei zur Zeit die Berichterstattung über
das sich in der Umsetzung befindliche
Risikomanagementsystem (RMS) der Fi-
nanzverwaltung. Angesichts immer knap-
per werdender Personalressourcen wird
nämlich die maschinelle Bearbeitung der
Einkommensteuererklärungen massiv for-
ciert. Was das für die Steuerzahler und
auch für Steuerberater bedeutet, hat die
Redaktion schon mehrfach aufgedeckt.
Nur wer diese Hintergründe kennt, kann
sich mit den veränderten Spielregeln ver-
traut machen und schon im Vorfeld dar-
auf hinwirken, dass eine personelle Über-
prüfung der Steuererklärung weitestge-
hend vermieden wird. Schließlich hat das
neue System erhebliche Lücken, wie auch
der Bundesrechnungshof in einem Bericht
schonungslos feststellte: „Mit dem Einsatz
der Risikomanagementverfahren und der
Übertragung der alleinigen Kontrollver-
antwortung auf den Risikofilter verzichte-
ten die Steuerverwaltungen jedoch in Teil-
bereichen systematisch darauf, unschlüs-
sigen Angaben in den Steuererklärungen
nachzugehen.“
Fälle dieser Art beschäftigen mittlerweile
auch die dritte Gewalt. So hat das Finanz-
gericht Münster entschieden, dass die Fi-
nanzämter nach Bestandskraft des Steu-
erbescheids erkannte Fehler nicht nach
§ 129 AO korrigieren dürfen. Wörtlich heißt
es in dem Urteil: „Der Beklagte hat da-
durch, dass er sämtliche Angaben der Klä-
ger ungeprüft übernommen und sich auf-
drängende Fragen nicht gestellt hat, sei-
ne Ermittlungspflicht verletzt.“
RMS kompakt: Die gesamte Berichterstat-
tung zu diesem Thema hat der ��������
�	
� in einem Sonderdruck zusammenge-
stellt. Was der Doyen des deutschen Steu-
errechts, Prof. Dr. Klaus Tipke, von der
neuen Steuervollzugswelt hält, können
Sie dort ebenfalls nachlesen.
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